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Musterschreiben: Bewertung von Fahrzeiten als Arbeitszeit 
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat nimmt Bezug auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (u. a. C-110/24). Danach sind Fahrzeiten als Arbeitszeit zu bewerten, wenn sie nach verbindlichen Vorgaben des Arbeitgebers erfolgen und die Beschäftigten währenddessen nicht frei über ihre Zeit verfügen können – unabhängig davon, ob sie selbst fahren oder mitfahren. Vor diesem Hintergrund bitten wir um Überprüfung der derzeitigen betrieblichen Praxis zur Bewertung und Erfassung von Fahrzeiten, insbesondere bei Fahrten mit vom Betrieb gestellten Fahrzeugen und festgelegten Abfahrts- und Rückkehrzeiten. Der Betriebsrat macht vorsorglich seine Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG geltend und bittet um zeitnahe Gespräche zur rechtssicheren Ausgestaltung der Arbeitszeitregelungen.
Mit freundlichen Grüßen
________________________________
(Unterschrift Betriebsratsvorsitzende/r)
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